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Schweizer Erziehungs-Rundschau

schreibt so schlecht, um den Lehrer zu &rgern, um
gegen ihn zu protestieren, um ihm seine Geringschét-
zung zu zeigen, um iiber seine Gebote zu triumphie-
ren, um seine E'reiheit und Unabhéngigkeit zu doku-
mentieren. Was ist in diesem Falle zu tun? Wahr-
scheinlich gilt es, dem Schiiler zu zeigen, daB} er auf
diesem Wege sein Ziel nicht erreicht. Sich nicht
drgern, nicht wiitend werden, nicht die Winde hin-
aufspringen. Solange solche Schiiler die Moglichkeit
haben, den ILehrer durch eine schlechte Schrift zu
drgern, werden sie schlecht schreiben, auch wenn sie
sich bewuf3t einer besseren Schrift befleilen.

Aber noch wichtiger erscheint es, den Ursachen
nachzuforschen. Warum will er den Lehrer drgern?
Warum gegen ihn protestieren? Warum ihm seine
Geringschdtzung zeigen? Warum iiber ihn trium-
phieren? — Tont es vielleicht so aus dem Walde zu-
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riick, wie man hineinruft? Muf nicht der Lehrer sein
Verhalten dndern, bevor der Schiiler sich bessern
kann?

Unterdessen sind die Bldtter aus dem Hefte geldst.
Der Lehrer fragt sich, wie er das Heft morgen dem
Schiiler zurtickgeben werde, um in ihm den guten
Willen zu wecken, es in Zukunft besser zu machen.
Er wird die Gefiihle des Schiilers schonen miissen,
denn wenn er es mit diesen verderbt, so hat er ver-
spielt. Er wird dem Schiiler erlauben, sein Gesicht zu
wahren und sein Selbstvertrauen starken.

Wie aber wird er das Heft zurlickgeben, das er
vorhin so scharf in eine Fcke geschmissen? Er wird
es nicht zurtickgeben. Willi soll die Chance haben,
in einem mneuen Heft eine neue Ordnung zu begin-
nen. Der Lehrer wird es an der notigen Anleitung
und Hilfe nicht fehlen lassen.

KLEINE BEITRAGE

Der Film tm Unterricht

Eine kiirzlich durchgefiihrte Umfrage an den ge-
werblichen Berufsschulen hat ergeben, daB3 auch in
der Schweiz das Bediirfnis nach Verwendung des Fil-
mes im Unterricht vorhanden ist.

Deshalb veranstaltete der Schweizerische Gewerbe-
schulverband im XKunstgewerbemuseum in Ziirich
eine vorab der griindlichen Abklarung dienenden
Tagung, an der Gewerbeschuldirektor Dr. Zaugg,
Ziirich, zahlreiche Vertreter der Behorden, Inspekto-
ren, Schulvorsteher und Lehrkrdfte begriiBen durfte.
Fr konnte dabei auf die in einzelnen Lindern iibliche
ausgiebige Bereicherung des Unterrichtes durch den
Film hinweisen. Der Staat fordert da und dort die
Filmproduktion fiir die Schule.

Wie Dr. Pool, Professor an der Tdchterschule der
Stadt Zirich und Préasident der Schweizerischen Axr-
beitsgemeinschaft fiir Unterrichtskinematographie, in
seinem grundlegenden Vortrag iber den Film im
Unterricht an den gewerblichen Berufsschulen aus-
fiihrte, bietet die Auswertung des lebendigen Bildes
und auch des Tones verschiedene Vorteile. Der Film
kann Vorgdnge und Zusammenhdnge weitgehend
darstellen und die dokumentarische Genauigkeit ohne
Beeinflussung der Schiilermeinung festhalten.

Der Unterrichtsfilm soll allerdings nicht vor ver-
sammelter Schiilerschar, sondern im Rahmen der
Klasse vorgefiihrt werden. Dabei hat der Lehrer die
Aufnahmen durch einen Kommentar auszuwerten.

Der Unterrichtsfilm muf zu diesem Zwecke genii-
gend Zeit reservieren.

Der Referent betonte auch, dal der Film im Un-
terricht ein Gemeinschaftswerk des Lehrers, des Fach-
mannes und des Produzenten ist. Auch bereits vor-
handene Hilme konnen umgearbeitet werden; doch
sei wichtig, dafl der Film nicht der Unterhaltung,
sondern der Belehrung und vor allem der Veran-
schaulichung diene. Als ein da und dort ausschlag-
gebender Nachteil darf die Tatsache nicht iibersehen
werden, daBl der Unterrichtsfilm eines der teuersten
Unterrichtshilfsmittel ist. Ohne zielbewuBte Zusam-
menarbeit der verschiedenen Organisationen diirfte
die 6ftere Filmvorfithrung in der Schule kaum mog-
lich sein. Die bestehenden Einrichtungen sind deshalb
auszunitzen.

Die lebhafte Diskussion, die nach der Vorfihrung
einiger guter Unterrichtsfilme einsetzte, zeigte die
Meinungsverschiedenheit iiber die ZweckméBigkeit
filmischer Bereicherung der Berufsschule. FEinige
Votanten stellten das Modell in den Vordergrund;
andere sehen in der Bewegung und im lebendigen
Bild eine wertvolle Erginzung des gesprochenen
Wortes. Inspektor Albert Miiller vom Bundesamt fiir
Industrie, Gewerbe und Arbeit in Bern betonte, dal}
der Film, wenn er schon Verwendung finde, einen
wesentlichen Beitrag zur Beherrschung der hand-
werklichen Arbeiten leisten miisse. Die Beschaffung
der notwendigen finanziellen Mittel diirfte nicht
tiberall leicht fallen. O. Schatzle, Olten
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Schulfunksendungen im Februar 1951

6. Februar (10.20 bis 10.50 Uhr); 12. Februar (15.20
bis 15.50 Uhr): In der endlosen Weite Nordamerikas.
Direktor Dr. Ernst spricht mit Kunstmaler Pellegrini
liber dessen Bild «Indianerjager», das in prachtigem
Vierfarbendruck («DU»-Format und -Qualitit) zu
sehr billigem Preise (bei Bestellungen iiber 10 Stiick
20 Rappen pro Bild!) bestellt werden kann durch Ein-
zahlung auf Postcheck V 12635, Lokale Schulfunk-
kommission (Bildbetrachtung), Basel.

7. Februar (15.20 bis 15.50 Uhr): Das Engelkon-
zert aus «Mathis, der Maler», von Paul Hindemith.
Mit dieser Sendung macht Hans Studer, Muri, den
Versuch, dem Schiller ein modernes, groBangelegtes
Orchesterstiick ndherzubringen. Die Bildbetrachtung
von Griinewalds musizierenden Engeln, die in der
Schulfunkzeitschrift abgebildet sind, schafft einen
guten Zugang zu dieser Musik.

9. Februar (15.20 bis 15.50 Uhr): Kaffee vom Kili-
mandscharo. Albert Rosler,
einem Besuch auf einer Schweizer Kaffeeplantage. Im
Gespriach mit dem Pflanzer wird der ganze Werde-
gang des Kaffees vom jungen Plldnzlein bis zur rist-
bereiten Kaffeebohne geschildert, nebenbei wird ein
Neger von den Sorgen des Kaffeepflanzers erzihlen.

Ziirich, berichtet von

Erziehung zur Ehrenhaftigkeit
Erfahrungen einer amerikanischen Universitit
Jmmer wieder gibt es Fille, wo Studenten oder Schii-
ler versuchen, sich mit vorbereiteten Hilfen das Be-
stehen eines Examens zu erleichtern. Viele ehrliche
Priiflinge wieder finden es fast als verletzend, stdndig
vom Professor beaufsichtigt zu werden. Nur wenige
Lehrer bringen es fertig, das Klassenzimmer wihrend
einer Klausur verlassen zu kénnen in der sicheren Ge-
wiBheit, dal die Schiiler davon keinen MiBBbrauch
machen werden. HEs diirfte daher nicht uninteressant
sein, zu sehen, wie eine amerikanische Universitdt
mit diesen Problemen fertig wird. Es handelt sich um
die vom einstmaligen amerikanischen Prisidenten
Thomas Jefferson gegriindete «University of Vir-
ginia» in Charlottesville, die ein besonderes Honor-
system (Ehrensystem) ihr eigen nennt, auf das sie mit
Recht sehr stolz ist, hat es sich doch schon seit Jahr-

zehnten in langer Tradition bewdhrt.

Bevor sich ein Student an dieser Universitidt ein-
schreiben kann, mull er diesen Ehrenkodex studiert
haben. Wie arbeitet dieses System? Als Hauptverlet-
zungen des Kodex gelten Betriigen, Stehlen, Liigen,
Bruch des Ehrenwortes. Jeder Student ist verpflichtet,
ithm bekanntgewordene entsprechende Vergehen so-
fort persénlich zu untersuchen, eventuell unter Her-
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beiziehung von zweil bis drei Kollegen, und den Ver-
dédchtigten beim Ehrenkomitee anzuzeigen, sofern er
von seiner Schuld tiberzeugt ist. Das Ihrenkomitee
setzt sich zusammen aus den Vorstehern der verschie-
denen Fakultiten und dem Vizeprasidenten der Ia-
kultdt, welcher der Angeklagte angehort. Der An-
geklagte besitzt das Recht, jeden beliebigen Studen-
ten oder Zeugen zu seiner Verteldigung herbeizu-
ziehen. Wird er freigesprochen, so werden die Pro-
zeBakten verbrannt und der frither Angeschuldigte
mit IHandschlag entlassen. Wird er eines Vergehens
tiberwiesen, so hat er die Universitdt unverziiglich zu
verlassen. Hs besteht keine Berufungsmoglichkeit
gegen den Intscheid des Ehrenkomitees. Einzig wenn
neue Beweise oder Zeugen auftauchen, kann eine Re-
vision des Entscheides verlangt werden.
AusstoBungen aus der Universitdt auf Grund die-
ser Bestimmungen kommen sehr selten vor; alle Stu-
denten sind sich an die strikte Einhaltung der ge-
stellten Forderungen gew6hnt und empfinden trotz-
dem nie das Gefiihl, von ihren Mitstudenten bespit-
zelt oder beobachtet zu werden, da sich jeder dem
Ruf seiner Universitit gegeniiber verpflichtet fiihlt.
So wird der Professor die FExamenarbeiten austeilen
und nachher den Raum fir die ganze Priifungszeit
verlassen, ohne daB3 die Studenten auch nur im ge-
ringsten daran denken wiirden, die dadurch gebotene
Gelegenheit zu «kollegialer Zusammenarbeit» auszu-
niitzen. Sie werden in der Pause auch zusammen hin-
ausgehen, um Coca-Cola zu trinken und {iiber die
letzten Sportresultate, nicht aber {iber die gestellten
Fragen zu diskutieren. Noch weniger wird einem
Kandidaten einfallen, Examenhilfen zu beniitzen.
Der Student braucht sich aber auch nicht um die
Sicherheit seiner Wertgegenstinde zu kiimmern; er
mull zum Beispiel seinen vergessenen Mantel oder
vergessene Biicher nicht extra in die Schule holen
gehen: er wird sie am ndchsten Tag noch am gleichen
Orte vorfinden. Jeder Kaufmann wird seinen Bank-
scheck einlgsen, ohne auf der Bank nachzufragen, ob
er gedeckt sei. Das Ehrenwort des Studenten gilt als
Sicherheit und Wahrheit. Selbstverstandlich er-
streckt sich das Fhrensystem nicht nur auf die ge-

nannten vier Hauptvergehen, sondern schlieBt die
Vermeidung zum Beispiel von Trinkexzessen, Ver-
schuldung usw. mit ein.

Das Ehrensystem hat sich in den iiber 100 Jahren
des Bestehens der Universitit bewiihrt; die «Alma
mater» von Charlottesville darf auf ihre Errungen-
schaft wirklich stolz sein. Da der Amerikaner sowieso
in Superlative vernarrt ist, nennt er sie nicht selten
die «ehrlichste» Universitidt» Amerikas. ek.



	Kleine Beiträge

